
Antrag 1 zur GWO - Einführung einer 200-Punkte-Regel bei
Mannschaftsaufstellung

Antrag des Erweiterten Vorstandes der Schachjugend Baden zur Einführung einer
200-Punkte-Regel.

Die Jugendversammlung der SJB möge folgende Änderung der GWO beschließen:

Einfügung eines neuen §9 unter „Abschnitt II – Mannschaftsmeisterschaften“

Neue Fassung
§9 200-Punkte-Regel
Es darf kein Spieler vor einem Spieler aufgestellt werden, der zum vom
Turnierverantwortlichen festgelegten Stichtag eine um mehr als 200 Punkte bessere DWZ
besitzt, es sei denn, die Wertungszahl beider Spieler ist kleiner oder gleich 1000. Über
begründete Ausnahmen entscheidet der Turnierverantwortliche.
Pseudo-DWZ-Zahlen für DWZlose Spieler sind in der Ausschreibung eines Turniers
festzulegen.

Bemerkung:
Die Nummerierung der alten §9 ff. erhöht sich entsprechend um eins.

Folgeantrag:

Bisherige Fassung
§11 Jugendbundesliga Süd
Die Jugendbundesliga Süd spielt mit bis zu 8 Mannschaften im Rundensystem. Die
Bedenkzeit ist mindestens so zu wählen wie es die DSB-Wertungsordnung als
Mindestbedenkzeit zur DWZ-Auswertung festlegt. Die beiden letztplatzierten Mannschaften
steigen in den jeweiligen Landesverband ab. Wird die Liga mit weniger als 8 Mannschaften
durchgeführt, steigen dementsprechend weniger Mannschaften ab.
Beide Landesverbände bestimmen in eigener Verantwortung einen Aufsteiger.
Der zuständige Spielleiter kann bei Rückzug einer oder mehrerer Mannschaften vor dem
Meldeschluss einen Nachrücker bestimmen. Dabei werden zunächst die beiden Absteiger
gefragt. Danach werden die Nächstplatzierten der Qualifikationsliga des Landesverbandes,
aus dem die Mannschaft ist, die zurückgezogen hat, gefragt. Wenn aus dem Landesverband
kein Nachrücker gefunden wird, kann eine nächstplatzierte Mannschaft der Qualifikationsliga
aus dem anderen Landesverband ernannt werden.
Jede Mannschaft besteht aus sechs Stammspielern und bis zu zehn Ersatzspielern in
festgelegter Reihenfolge. Ersatzspieler können beliebig oft eingesetzt werden. Stammspieler
dürfen in keiner tieferen Mannschaft der gleichen Liga gemeldet werden.
Die Streichung eines Spielers ist nur zulässig, wenn der Spieler in der laufenden Saison
noch für keinen Mannschaftskampf in der betreffenden Mannschaft nominiert (auf dem
Spielbericht notiert) war. Die Ummeldung eines Spielers innerhalb einer Mannschaft oder in



eine andere Mannschaft ist nicht statthaft. Die Nachmeldung eines spielberechtigten
Spielers kann an beliebiger Stelle der Reihenfolge erfolgen. Nachmeldungen sind nur bis zur
drittletzten Runde zulässig. Im Laufe eines Spieljahres dürfen für eine Mannschaft
höchstens 16 Spieler nominiert werden.
Bei Nichtbesetzen des ersten oder zweiten Brettes ist ein Bußgeld in Höhe von EUR 50,00
pro Brett zu entrichten. Tritt eine Mannschaft nicht zum Mannschaftskampf an, ist ein
Bußgeld in Höhe von EUR 100,00 zu entrichten.

Neue Fassung
§12 Jugendbundesliga Süd
Die Jugendbundesliga Süd spielt mit bis zu 8 Mannschaften im Rundensystem. Die
Bedenkzeit ist mindestens so zu wählen wie es die DSB-Wertungsordnung als
Mindestbedenkzeit zur DWZ-Auswertung festlegt. Die beiden letztplatzierten Mannschaften
steigen in den jeweiligen Landesverband ab. Wird die Liga mit weniger als 8 Mannschaften
durchgeführt, steigen dementsprechend weniger Mannschaften ab.
Beide Landesverbände bestimmen in eigener Verantwortung einen Aufsteiger.
Der zuständige Spielleiter kann bei Rückzug einer oder mehrerer Mannschaften vor dem
Meldeschluss einen Nachrücker bestimmen. Dabei werden zunächst die beiden Absteiger
gefragt. Danach werden die Nächstplatzierten der Qualifikationsliga des Landesverbandes,
aus dem die Mannschaft ist, die zurückgezogen hat, gefragt. Wenn aus dem Landesverband
kein Nachrücker gefunden wird, kann eine nächstplatzierte Mannschaft der Qualifikationsliga
aus dem anderen Landesverband ernannt werden.
Jede Mannschaft besteht aus sechs Stammspielern und bis zu zehn Ersatzspielern in
festgelegter Reihenfolge. Ersatzspieler können beliebig oft eingesetzt werden. Stammspieler
dürfen in keiner tieferen Mannschaft der gleichen Liga gemeldet werden.
Die Streichung eines Spielers ist nur zulässig, wenn der Spieler in der laufenden Saison
noch für keinen Mannschaftskampf in der betreffenden Mannschaft nominiert (auf dem
Spielbericht notiert) war. Die Ummeldung eines Spielers innerhalb einer Mannschaft oder in
eine andere Mannschaft ist nicht statthaft. Die Nachmeldung eines spielberechtigten
Spielers kann an beliebiger Stelle der Reihenfolge unter Beachtung von §9 erfolgen.
Nachmeldungen sind nur bis zur drittletzten Runde zulässig. Im Laufe eines Spieljahres
dürfen für eine Mannschaft höchstens 16 Spieler nominiert werden.
Bei Nichtbesetzen des ersten oder zweiten Brettes ist ein Bußgeld in Höhe von EUR 50,00
pro Brett zu entrichten. Tritt eine Mannschaft nicht zum Mannschaftskampf an, ist ein
Bußgeld in Höhe von EUR 100,00 zu entrichten.

Begründung:
Mit der Einführung dieser Regelung orientieren wir uns an den Gegebenheiten der
Deutschen Schachjugend. Es soll insbesondere der Einsatz von Strohmännern verhindert
werden.

Erweiterter Vorstand der Schachjugend Baden


